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Hess Hans (RL, OW), für die Kommission: Die GPK will mit
dieser Motion im Grunde genommen das Unbehagen zum
Ausdruck bringen, dass trotz Prävention wirklich Fälle eintre-
ten können, die dann ungeahndet bleiben. Wir sind der Mei-
nung, dass dann, wenn diese Misswirtschaft wirklich nach-
gewiesen werden kann, auch eine Sanktion folgen sollte. Die
Überlegungen der Frau Bundesrätin sind grundsätzlich rich-
tig, aber das Unbehagen ist da, dass solche Leute dann ein-
fach straflos weitermachen können und weiterfunktionieren.
Das zu verhindern ist unser Anliegen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission ... 33 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates ... 2 Stimmen
(1 Enthaltung)
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Motion Amherd Viola.
Gefährliche Straftäter
bleiben in Untersuchungshaft
Motion Amherd Viola.
Détention provisoire
pour les délinquants dangereux

Nationalrat/Conseil national 23.09.13

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.14 

Präsident (Germann Hannes, Präsident): Es liegt ein
schriftlicher Bericht der Kommission vor. Die Kommission
beantragt einstimmig, die Motion anzunehmen. Der Bundes-
rat beantragt die Ablehnung der Motion.

Engler Stefan (CE, GR), für die Kommission:  Diese Motion
will den Bundesrat beauftragen, die Strafprozessordnung so
zu ergänzen, dass Untersuchungs- und Sicherheitshaft an-
geordnet werden können, auch wenn bei einem Ersttäter
von einer Wiederholungsgefahr auszugehen ist. Es gibt zwar
bereits den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, Vorausset-
zung dafür ist jedoch, dass der Täter bereits einschlägig vor-
bestraft ist. Ein Ersttäter kann also, auch wenn er gefährlich
ist, nach dem geltenden Wortlaut von Artikel 221 Absatz 1
Buchstabe c der Strafprozessordnung nicht in Untersu-
chungshaft gesetzt werden, wenn nicht noch ein anderer
Haftgrund wie Flucht oder Verdunkelungsgefahr vorliegt.
Der Nationalrat nahm diese Motion am 23. September 2013
mit 164 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Ihre Kommis-
sion für Rechtsfragen ist einstimmig der Meinung, dass es
auch bei Tätern ohne Vorstrafen möglich sein soll, Untersu-
chungs- bzw. Sicherheitshaft anzuordnen, wenn Wiederho-
lungsgefahr besteht. In diesem Sinne fällt auch die jüngere
Rechtsprechung des Bundesgerichtes aus, welche Artikel
221 der Strafprozessordnung entsprechend breit auslegt
und entgegen dem Wortlaut mehrfach festgestellt hat, dass
eine Untersuchungshaft wegen sogenannt qualifizierter Wie-
derholungsgefahr selbst beim Fehlen früherer gleichartiger
Straftaten rechtmässig ist, sofern ein Verbrechen oder Ver-
gehen und eine ernsthafte und konkrete Gefahr für mögliche
Opfer vorliegen. Anders zu entscheiden, so das Bundesge-
richt, würde weitere mögliche Opfer in unverantwortlicher
Weise Risiken aussetzen. Die Motion hat somit den Zweck,
den Wortlaut von Artikel 221 Absatz 1 Buchstabe c der
Strafprozessordnung der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung zum Haftgrund der Wiederholungsgefahr anzupas-
sen.
Angesichts der zahlreichen Vorstösse und parlamentari-
schen Initiativen, die in letzter Zeit zum Strafprozessrecht
eingereicht worden sind und die auch unsere Kommission
für Rechtsfragen erreicht haben, hält es die Kommission al-

lerdings für zweckmässig, die Revisionsarbeiten zu koordi-
nieren. Ausser bei gravierenden oder dringenden Proble-
men, die normalerweise selten sind, sollte auf eine punktuel-
le Änderung der Strafprozessordnung verzichtet werden.
Die Kommission ist deshalb mit der Absicht des Bundesra-
tes einverstanden, die Strafprozessordnung fünf Jahre nach
ihrem Inkrafttreten, also im Jahr 2016, erstmals einer Wirk-
samkeitsprüfung zu unterziehen und als Folge davon Defi-
zite zu korrigieren.
In diesem Sinn hat die Kommission an der gleichen Sitzung
am 10. Februar dieses Jahres auch dem Beschluss unserer
Schwesterkommission zugestimmt, einer parlamentarischen
Initiative zum gleichen Thema Folge zu geben. Sie ersuchte
allerdings die Schwesterkommission, mit der Behandlung
dieser Initiative und ihrer allfälligen Umsetzung zuzuwarten,
bis der Bundesrat seine Beurteilung und seine Evaluation
vorlegt.
Ihre Rechtskommission beantragt Ihnen aus den dargeleg-
ten Gründen, diese Motion anzunehmen.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin:  Der Bundesrat hatte
ursprünglich empfohlen, diese Motion abzulehnen, und zwar
darum, weil es hier eine gefestigte Rechtsprechung des
Bundesgerichtes gibt, die das Anliegen der Motion bereits
erfüllt. Nun ist es aber so, dass in der Zwischenzeit auch der
Bundesrat zur Auffassung gelangt ist – ja, auch der Bundes-
rat darf gescheiter werden –, dass diese Diskrepanz zwi-
schen dem Wortlaut des Gesetzes und der gefestigten
Rechtsprechung des Bundesgerichtes behoben werden
sollte. Er hat deshalb die Motion 12.4077 der FDP-Liberalen
Fraktion zur Annahme empfohlen. Ihr Rat und der National-
rat haben diese Motion ebenfalls angenommen. Diese Mo-
tion verfolgt genau das gleiche Ziel wie die Motion Amherd.
In diesem Sinne kann der Bundesrat auch hier einer An-
nahme zustimmen. Sie können jetzt einfach entscheiden, ob
Sie noch nachdoppeln und das Anliegen doppelt genäht
beim Bundesrat deponieren wollen. 
Ich bin dem Kommissionssprecher sehr dankbar, dass man
sich in der Kommission auch darüber unterhalten hat, in wel-
cher Form die Umsetzung erfolgen soll. Wir sind ebenfalls
der Meinung, dass wir dieses Anliegen jetzt nicht in einem
separaten Projekt, sondern dass wir das im Rahmen einer
umfassenden Revision der Strafprozessordnung aufnehmen
wollen. Die Strafprozessordnung ist ja noch nicht so alt. Wir
möchten jetzt damit Erfahrungen sammeln. Wir sind der Mei-
nung, dass es sinnvoll ist, diese Strafprozessordnung nicht
vor 2016 zu revidieren, also fünf Jahre nach ihrem Inkrafttre-
ten. Ich höre, dass Ihre Kommission das auch so sieht. In
diesem Sinne können wir uns hier auch einer Annahme an-
schliessen. Wir würden das Ganze dann im Zusammenhang
mit einer Revision der Strafprozessordnung anschauen. In
der Zwischenzeit ist ja dem Anliegen auch Rechnung getra-
gen, weil, wie gesagt, das Bundesgericht in seiner gefestig-
ten Rechtsprechung das Anliegen auch genau so erfüllt.

Präsident (Germann Hannes, Präsident): Ich stelle fest,
dass sich der Bundesrat somit der Annahme der Motion
nicht mehr widersetzt.

Angenommen – Adopté


